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Ein Wegweiser mit Zielangaben ist in den Knoten

aufzustellen, wo eine Entscheidungssituation vor-

liegt; bei längeren Abschnitten kann es erforderlich

sein, darüber hinaus an ausgewählten Standorten

zusätzliche Wegweiser vorzusehen.

Routenorientierte
Wegweisung

Hinweise auf touristische Routen sind kein Bestand-

teil der wegweisenden Beschilderung. Entsprechen-

de Logos oder Piktogramme sind in Form von Zu-

satzplaketten anzubringen. Bei Tabellenwegweisern

sind entsprechende Zusatzplaketten einzuhängen.

Tabellenwegweiser
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Zusatzplakette als Zwischenwegweiser

Im Interesse einer landesweit einheitlichen Beschilderung hat das Ministerium für Umwelt und

Verkehr das Merkblatt der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zur wegweisen-

den Beschilderung für den Radverkehr für den Bereich der Straßenbauverwaltung des Landes ver-

bindlich eingeführt; den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

Das über 20-seitige Merkblatt unterscheidet beim Aufbau eines durchgängigen, vernetzten

Systems für den Alltags- und Freizeitradfahrer zwischen ziel- und routenorientierter Wegweisung.
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